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A.� Prüfungsauftrag 

Der Verbandsvorsteher vom Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg/Efze, 

- im Folgenden auch kurz „Verband“ genannt - 

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden 

Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 des Verbandes nach berufsüblichen Grundsätzen 

zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten. 

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Verbandsversammlung vom 11. Dezember 2023 zugrunde, auf der 

wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden. Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 15. Januar 2024 angenom-

men. 

Grundlage für die Prüfung ist § 29 der Satzung in der zuletzt geänderten Fassung vom 11. Dezember 2018 in 

Verbindung mit § 3 Absatz 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz (HWVG) sowie 

in Verbindung mit § 27 Absatz 2 Hessisches Eigenbetriebsgesetz (HessEigBGes). 

Die Gesellschaft hat freiwillig einen Lagebericht erstellt, der ebenfalls Bestandteil der Jahresabschlussprüfung 

ist. 

Der Auftrag schließt die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) ein. Gegenstand dieser Prüfung 

ist die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG sowie eine Berichterstattung über 

a.� die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität des Verbandes, 

b.� verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und die Ursachen für 

die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren 

c.� die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages 

nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. 

Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil erweitert, der diesem Be-

richt als Anlage VIII beigefügt ist. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften 

zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der 

nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.) erstellt 

wurde. 

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an den geprüften Verband. 
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Für die Durchführung des Auftrags gelten die unter www.sb-p.de/AAB2024 und unter www.sb-p.de/BAB2024 

abrufbaren allgemeinen sowie besonderen Auftragsbedingungen.  
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B.� Grundsätzliche Feststellungen 

I.� Lage des Verbandes 

1.� Stellungnahme zur Lagebeurteilung 

Der Verbandsvorsteher hat im Lagebericht und im Jahresabschluss die wirtschaftliche Lage des Verbandes be-

urteilt. 

Aus unserer Sicht sind folgende Aspekte der Lagebeurteilung zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Verbandes 

hervorzuheben: 

�� Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf erhöhten sich in 2023 um TEUR 38,9. Dagegen ist die im 

Berichtsjahr geförderte Menge Wasser von insgesamt 5.224.692 m³ im Vergleich zum Vorjahr gesun-

ken. Die Auslastung der Grundwassergewinnungsanlagen beträgt in 2023 79,61 % der bewilligten Jah-

resfördermenge. Die Wasserverluste belaufen sich absolut auf 540.956 m³ Wasser.  

�� Die durchschnittliche Gesamteinwohnerzahl der Verbandsgemeinden beträgt im Berichtsjahr 71.349. 

Unter Berücksichtigung der hierauf entfallenen Veräußerungsmenge von 2.924.887 m³ Wasser beträgt 

der Pro-Kopf-Verbrauch täglich 112,3 Liter Wasser. Dies entspricht einer Senkung des Verbrauchs im 

Vergleich zu 2022 um 4,0 Liter Wasser oder 3,43 %. 

�� Die Investitionen des Berichtsjahres betreffen im Wesentlichen die Sanierung von Fernwasser- und 

Ortsnetzleitungen.  

�

Hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Verbandes mit seinen wesentlichen Chancen und Risiken sind im 

Lagebericht folgende Kernaussagen enthalten: 

�� Der Verbandsvorsteher geht in der Vorausschau für die nächsten Jahre auf den voraussichtlich weiter 

stagnierenden Wasserverbrauch von privaten Haushalten, Industrie und Gewerbe ein. Darüber hinaus 

erwartet er weitere Steigerungen der fixen Kosten pro m³. 

�� Ziel des Verbandes ist nach wie vor die Steigerung des Wasserverkaufes und die Erschließung neuer 

Absatzmöglichkeiten. 

�� In den nächsten Jahren sind Erweiterungen und Sanierungen der Wasserversorgungsnetze in Höhe von 

40,5 Mio. EUR geplant, wobei die Finanzierung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch 

unklar ist.  
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�� Die Erhöhung der Wasserbenutzungsgebühr um 0,40 € zum 01.07.2024 wird nicht ausreichen, um die 

Kostensteigerungen aufzufangen. Zwar haben sich die Preise im Bereich der Energieversorgung auf 

hohem Niveau stabilisiert, jedoch ist weiterhin mit Steigerungen in diesem Bereich zu rechnen, da die 

globalen Konflikte auch zukünftig die Weltwirtschaft belasten. Der Zinsaufwand steigt durch die hö-

heren Zinssätze weiter an und im Bereich der Personalkosten kommt es bedingt durch die wiederholt 

hohen Forderungen der Gewerkschaften zu überdimensionalen Steigerungen. Auch die Investitionen 

zum Schutz der kritischen Infrastruktur müssen weiter ausgebaut werden. Dabei steht sowohl der phy-

sische Schutz der Anlagen vor terroristischen Anschlägen als auch die Erhöhung der Cybersicherheit 

im Focus. Weitere wichtige Themen der Zukunft sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die Was-

serversorgung sowie der demografische und strukturelle Wandel und der dahingehende Aufbau eines 

Risiko- und Krisenmanagements. 

�

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg 

zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei 

gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Verbandes 

unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beur-

teilung der Lage des Verbandes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts gewonnen haben. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen halten wir die Darstellung und 

Beurteilung der Lage des Verbandes und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch den gesetzlichen Vertreter 

im Jahresabschluss und im Lagebericht für angemessen und inhaltlich zutreffend. Die Darstellung der voraus-

sichtlichen Entwicklung des Verbandes im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume 

vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür erge-

ben, dass der Fortbestand des Verbandes gefährdet wäre. 

 

�  
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C.� Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 

und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 vom Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, 

Homberg/Efze, unter dem Datum vom 15. November 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg/Efze 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss vom Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg/Efze, 

– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht vom Wasserverband 

Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 

geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

�� entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigen-

betriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaf-

ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens- und Finanzlage des Verbandes zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

�� vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Verbandes. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 

den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deut-

schen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-

mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

 



 

34016/2023 Strecker Berger + Partner mbB Seite 6 

 
 

�

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 

§ 27 Abs. 2 Hessisches Eigenbetriebsgesetz unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von dem Verband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-

lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-

forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften 

des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesell-

schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 

der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes vermit-

telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 

mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 

dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 

ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 

des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-

wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. 

m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht 

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 



 

34016/2023 Strecker Berger + Partner mbB Seite 7 

 
 

�

um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-

bringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 

und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 

stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-

über hinaus 

�� identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-

gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Ri-

siko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da 

dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-

führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

�� gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 

mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Verbandes abzugeben. 
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�� beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-

ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

�� ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Verbandes zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-

angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 

auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-

künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verband seine Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

�� beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der An-

gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-

stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage des Verbandes vermittelt. 

�� beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbandes. 

�� führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-

ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 

wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-

tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 

Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-

weichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-

planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im 

internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Kassel, den 15. November 2024 

 

Strecker Berger + Partner mbB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Rechtsanwälte 

 

 

 

 

 

 Marco Schumacher Torben Teichmann 

 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
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D.� Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

I.� Prüfungsgegenstand 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 - bestehend 

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 sowie 

die Einhaltung der einschlägigen deutschen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung. 

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für den durch uns geprüften Jahresabschluss waren die Rech-

nungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB. Darüber hinaus wurden die Vor-

schriften des § 2 Absatz 2 HWVG i. V. m. § 22 des HessEigBGes vom 09. Juni 1989 beachtet. Die besonderen 

Gliederungsvorschiften der §§ 24ff. HessEigBGes sind in den entsprechenden Formblättern beachtet. Prüfungs-

kriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB sowie § 26 HessEigBGes. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-

chen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Verbandes; dies gilt auch für die 

Angaben, die wir zu diesen Unterlagen erhalten haben. Wir verweisen ergänzend auf den Abschnitt „Verantwor-

tung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ unseres vorstehend wiedergege-

benen Bestätigungsvermerks. 

Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in den Abschnitten „Prüfungsurteile“ und „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks be-

schrieben. 

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes 

vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften 

zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind. 

Durch den gesetzlichen Vertreter wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach § 53 Absatz 1 Nr. 1 

und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundes-

rechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten Prüfungsstandard IDW PS 720 „Berichterstattung 

über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ erweitert. 

Über die vorgenannte Prüfung wird in Abschnitt F gesondert berichtet. 

Bezüglich der Prüfung des Versicherungsschutzes verweisen wir auf die Ausführungen unter Fragenkreis 10 im 

Fragenkatalog zu § 53 HGrG (Anlage VII). 
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Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse be-

rücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags. 

II.� Art und Umfang der Prüfung 

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk vom 17. November 2023 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2022; er wurde mit Beschluss 

vom 11. Dezember 2023 unverändert festgestellt. 

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 

Die Abschlussprüfung erstreckt sich nach § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften 

Verbandes oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verbandsleitung zugesichert werden kann. 

In Bezug auf die wesentlichen Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die Darstellungen 

im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 

unseres vorstehend in Abschnitt C wiedergegebenen Bestätigungsvermerks. Um diesen Anforderungen gerecht 

zu werden, wenden wir einen risikoorientierten Prüfungsansatz an. 

Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist die Entwicklung einer Prüfungsstrategie und eines 

darauf abgestimmten Prüfungsprogramms, mit dem Ziel ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, 

um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren. Das Prüfungsprogramm enthält die von 

den Mitgliedern des Prüfungsteams durchzuführenden Prüfungshandlungen nach Art, zeitlicher Einteilung und 

Umfang. 

Bei der Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern auf Abschluss- und Aussageebene erlangen wir ein Verständnis von dem Verband 

und dessen Umfeld, einschließlich des internen Kontrollsystems und ggf. der für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen. Darauf aufbauend führen wir ggf.  Funktionsprüfungen durch, um die 

Wirksamkeit von relevanten Kontrollen zu beurteilen. Die Erkenntnisse aus diesen Prüfungshandlungen haben 

wir bei der Festlegung der aussagebezogenen analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen 

berücksichtigt, die darauf ausgerichtet sind, wesentlich falsche Darstellungen aufzudecken.  

Bei der Planung und Durchführung der Prüfung als auch bei der Beurteilung der Auswirkungen von identifizierten 

falschen Darstellungen auf die Prüfung und von etwaigen nicht korrigierten falschen Darstellungen auf den Ab-

schluss und ggf. den Lagebericht haben wir das Konzept der Wesentlichkeit beachtet. 

�  
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Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst: 

�� Ausweis und Bewertung des Sachanlagevermögens 

�� Vollständigkeit und Werthaltigkeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

�� Ansatz und Bewertung der Rückstellungen 

�� Erlösrealisierung und periodengerechte Abgrenzung der Umsatzerlöse 

�� weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage 

Bei der Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte haben wir uns insbesondere auf den Prüfungsbericht des Vorjahres 

gestützt. 

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit haben wir uns einen Überblick über die Organisation der Buchführung 

verschafft. 

Im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten haben wir von ausgewählten Lieferanten Saldenbestätigungen 

eingeholt. 

Zukunftsbezogene Angaben im Lagebericht haben wir vor dem Hintergrund der Jahresabschlussangaben auf 

Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnissen beurteilt. 

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemä-

ßen Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen, sind uns von den gesetzlichen 

Vertretern und den zur Auskunft benannten Personen bereitwillig erbracht worden. 

Ergänzend hierzu hat uns der gesetzliche Vertreter in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich 

bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Ver-

mögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Er-

träge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt 

gegeben worden sind. 

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die 

Beurteilung der Lage des Verbandes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach §§ 289 ff. HGB sowie § 26 

HessEigBGes erforderlichen Angaben enthält. 

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren 

festgehalten. 

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit zeitlichen Unterbrechungen - in den Monaten September bis November 

2024 in den Geschäftsräumen des Verbandes in Homberg/Efze und in unserem Büro in Kassel durchgeführt. �
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E.� Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I.� Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung 

den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen füh-

ren zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. 

Die von dem Verband und den EDV-Dienstleistern getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen 

sind nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten 

Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. 

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf 

�� die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung, 

�� die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, 

�� die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften, 

�� die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder 

wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und 

�� die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften für den Lagebericht (§§ 289 ff. HGB) 

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt. 
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II.� Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

1.� Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen 

Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Verbandes vermittelt. 

2.� Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die von dem Verband angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang zutreffend ange-

geben. 

3.� Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 

Die wesentlichen Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte wurden im Vergleich zum Vorjahr unver-

ändert ausgeübt.  

4.� Aufgliederungen und Erläuterungen 

Hinsichtlich der Aufgliederungen und Erläuterungen ausgewählter Posten der Bilanz und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung verweisen wir auf die in Anlage V dargestellte Betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage. Darüber hinaus verweisen wir auf den als Anlage VIII beigefügten Erläuterungsteil. 
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F.� Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrages, die mit dem Auftraggeber vereinbart wurden und 

sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir in diesem Abschnitt. 

Gemäß dem Auftrag der Verbandsversammlung wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach 

§ 53 HGrG erweitert. 

I.� Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG 

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu 

vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Lan-

desrechnungshöfen veröffentlichten Fragenkatalog des IDW PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der 

Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ord-

nungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrecht-

lichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind. Bei dem Verband ist ein Risikoma-

nagementsystem eingerichtet. Dies umfasst zudem ein Risikofrüherkennungssystem, d. h. ein Überwachungs-

system i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG, damit den Fortbestand des Verbandes gefährdende Entwicklungen frühzeitig 

erkannt werden. 

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage VII dargestellt. Über diese 

Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die 

Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.  
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G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.). 

Eine Verwendung des in Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsbe-

richts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses 

und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Über-

setzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestäti-

gungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

In Bezug auf nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eintretender Ereignisse oder Vorkommnisse weisen 

wir ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks vornehmen, es sei denn, wir 

sind hierzu rechtlich verpflichtet.  

Kassel, den 15. November 2024 

Strecker Berger + Partner mbB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Rechtsanwälte 

 Marco Schumacher Torben Teichmann 

 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer prüfer Wirtsch



�

�

Anlagen zum Bericht 
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Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg/Efze 

 

Bilanz zum 31. Dezember 2023 

A K T I V A 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

A.
I.

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 
an solchen Rechten und Werten 126.690,44 169.080,44

126.690,44 169.080,44
II.

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.638.429,94 1.689.928,94

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 7.523,15 7.523,15
3. Wassergewinnungsanlagen 4.186.938,00 3.596.096,00
4. Verteilungsanlagen 34.816.726,45 33.412.134,48
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 431.452,00 447.325,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 9.596.309,65 6.345.638,92

50.677.379,19 45.498.646,49
50.804.069,63 45.667.726,93

B.
I.

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 863.239,84 819.372,77
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 227.056,11 245.532,99

1.090.295,95 1.064.905,76
II.

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.742.274,84 2.551.609,23
2. Eingeforderte ausstehende Einlagen 1.081.056,18 962.913,62
3. Forderungen gegen Verbandsmitglieder 45.111,33 86.308,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände 548.882,56 499.371,39

4.417.324,91 4.100.202,50

III. 7.300.106,10 5.718.198,25
12.807.726,96 10.883.306,51

C. 20.685,58 17.962,49

63.632.482,17 56.568.995,93

Vorräte

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten
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P A S S I V A 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

A.
I. 8.818.843,94 8.570.961,43
II. -828.686,22 -52.117,49

7.990.157,72 8.518.843,94
B. 5.212.872,00 5.161.808,00
C. 164.682,00 194.034,00
D.

1. 158.004,38 157.913,31
158.004,38 157.913,31

E.
1. 45.383.090,63 37.530.538,11

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 1.557.091,82 (Vj: EUR 1.176.449,47)

2. 1.925.609,53 1.972.494,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 1.925.609,53 (Vj: EUR 1.972.494,40)

3. 1.292.852,17 1.529.451,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 1.292.852,17 (Vj: EUR 1.529.451,65)

4. 1.319.870,35 1.390.325,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 202.209,69 (Vj: EUR 178.490,33)

5. 181.940,19 113.587,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 181.940,19 (Vj: EUR 113.587,28)

50.103.362,87 42.536.396,68
F. 3.403,20 0,00

63.632.482,17 56.568.995,93

Eigenkapital
Stammkapital

Sonstige Rückstellungen

Jahresgewinn/Jahresverlust

Empfangene Ertragszuschüsse
Sonderposten für Investitionszuschüsse

Rückstellungen

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern

Sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten
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Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg/Efze 

 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 

2023 2022
EUR EUR

1. 8.684.948,88 8.757.026,15
2.

-18.476,88 120.282,20
3. 20.454,71 31.668,96
4. 365.089,19 355.942,42
5.

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 
bezogene Waren 1.375.619,03 1.456.808,53

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.513.492,06 1.604.149,02
2.889.111,09 3.060.957,55

6.
a) Löhne und Gehälter 2.310.434,94 2.173.337,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und 

für Unterstützung 661.391,23 657.227,77
davon für Altersversorgung:
EUR 176.299,87 (Vj: EUR 174.370,70)

2.971.826,17 2.830.565,28
7.

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen 2.144.931,66 2.080.167,68

8. 1.077.651,00 820.469,32
9. 3.146,15 905,15
10. 785.836,73 511.283,38
11. -0,12 -0,50

12. -814.194,48 -37.617,83
13. 14.491,74 14.499,66

14. -828.686,22 -52.117,49Jahresgewinn/Jahresverlust

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Ergebnis nach Steuern
Sonstige Steuern

Umsatzerlöse
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
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Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg/Efze 

 

Betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

 

Vermögenslage (Bilanz) 

Nachfolgend erläutern wir den Vermögens- und Kapitalaufbau der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 und 

vergleichen ihn mit den Daten der Bilanz zum 31. Dezember 2022. Die sachlich zusammengehörenden Bilanzpos-

ten werden zusammengefasst. Betriebswirtschaftliche Korrekturen wurden angebracht. Verbindlichkeiten mit 

einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sehen wir als langfristig an. 

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer 

als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet. 

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zu-

geordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristigen (Fälligkeit größer als ein Jahr) 

bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt. Soweit in dieser Anlage Werte in TEUR oder in % angegeben 

werden, sind Rundungsdifferenzen möglich. 

 

�  
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31.12.2022 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

Immaterielle Vermögensgegenstände 127 0,2 169 0,3 -42 -24,9

Sachanlagen 50.677 79,6 45.499 80,4 5.178 11,4

Anlagevermögen 50.804 79,8 45.668 80,7 5.136 11,2

Sonstige Vermögensgegenstände 1 0,0 1 0,0 0 0,0

Langfristiges Umlaufvermögen 1 0,0 1 0,0 0 0,0

Langfristig gebundene Mittel 50.805 79,8 45.669 80,7 5.136 11,2

Vorräte 1.090 1,7 1.065 1,9 25 2,3

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.742 4,3 2.552 4,5 190 7,4

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.081 1,7 963 1,7 118 12,3

Forderungen an die Gemeinde / andere 
Eigenbetriebe

45 0,1 86 0,2 -41 -47,7

Sonstige Vermögensgegenstände 548 0,9 498 0,9 50 10,0

Liquide Mittel 7.300 11,5 5.718 10,1 1.582 27,7

Kurzfristiges Umlaufvermögen 12.806 20,2 10.882 19,3 1.924 17,7

Rechnungsabgrenzungsposten 21 0,0 18 0,0 3 16,7

Kurzfristig gebundene Mittel 12.827 20,2 10.900 19,3 1.927 17,7

AKTIVA 63.632 100,0 56.569 100,0 7.063 12,5

31.12.2023
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31.12.2022 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

Eigenkapital 7.990 12,6 8.519 15,2 -529 -6,2

Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.213 8,2 5.162 9,1 51 1,0

Empfangene Ertragszuschüsse 164 0,3 194 0,3 -30 -15,5

Bankverbindlichkeiten 43.826 68,9 36.354 64,3 7.472 20,6

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen 
Eigenbetrieben

1.118 1,8 1.212 2,1 -94 -7,8

Langfristiges Fremdkapital 50.321 79,2 42.922 75,8 7.399 17,2

Rückstellungen 158 0,2 158 0,3 0 0,0

Bankverbindlichkeiten 1.557 2,4 1.176 2,0 382 32,5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.293 2,0 1.529 2,7 -236 -15,4

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen 
Eigenbetrieben

202 0,3 179 0,3 23 12,8

Übrige Verbindlichkeiten 2.108 3,3 2.086 3,7 25 1,2

Kurzfristiges Fremdkapital 5.318 8,2 5.128 9,0 194 3,8

Rechnungsabgrenzungsposten 3 0,0 0 0,0 3

PASSIVA 63.632 100,0 56.569 100,0 7.063 12,5

31.12.2023

 

 

 

�  
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Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 

Zur Analyse der Ertragslage haben wir die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftli-

chen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Ana-

lyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Verbandes ausgerichtet. 

 

Ertragslage Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 8.592 100,0 8.671 98,3 -79 -0,9

Bestandsveränderungen -18 -0,2 120 1,3 -138 -115,0

Andere aktivierte Eigenleistungen 20 0,2 32 0,4 -12 -37,5

Gesamtleistung 8.594 100,0 8.823 100,0 -229 -2,6

Sonstige Erträge 365 4,2 356 4,0 9 2,5

Materialaufwand 2.889 33,6 3.061 34,7 -172 -5,6

Personalaufwand 2.972 34,5 2.831 32,1 141 5,0

Abschreibungen 2.145 25,0 2.080 23,6 65 3,1

Sonstige Aufwendungen 985 11,4 735 8,3 110 15,0

Sonstige Steuern 14 0,2 14 0,2 0 0,0

Betriebsergebnis -46 -0,5 458 5,1 -364 -79,5

Finanzergebnis -783 -9,1 -510 -5,8 -273 53,5

Ergebnis nach Ertragsteuern -829 -9,6 -52 -0,7 -777 1494,2

Jahresergebnis -829 -9,6 -52 -0,7 -777 1494,2

2023 2022

 

Die Erträge aus Löschwassereinsätzen für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt TEUR 86,0 bzw.     

TEUR 92,5, welche in der Gewinn- und Verlustrechnung 2022 und 2023 in den Umsatzerlösen sowie als Gegen-

position in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten sind, sind hier saldiert ausgewiesen. 

 

 

 

�  
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Mehrjahresübersicht 

  2023 2022 2021 2020 2019

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 8.592 8.671 8.162 7.876 7.710

Jahresergebnis -829 -52 -215 -197 -279

Bilanzsumme 63.632 56.569 49.294 45.392 42.882

Eigenkapital 7.990 8.519 8.271 8.186 8.083

Mitarbeiteranzahl nach § 267 Abs. 5 HGB 49 50 47 47 47
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Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg/Efze 

 

Rechtliche Grundlagen des Verbandes 

 

Firma Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg 

  

Rechtsform Körperschaft des öffentliches Rechts 

  

Sitz Stadt Homberg (Efze) 

  

Satzung Verbandssatzung, gültig in der zuletzt geänderten Fas-

sung vom 11. Dezember 2018 

  

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

  

Gegenstand des Unternehmens Versorgung der Einwohner der Mitgliedsgemeinden mit 

Trink- und Brauchwasser, Betreuung der Wasserversor-

gungsanlagen sowie die Ordnung und Verbesserung der 

Wasser- und Bodenverhältnisse in den für die Wasser-

gewinnung in Anspruch genommenen Gebieten. 

  

Betriebsleitung Herr Dipl. Ing. Nils Arndt 

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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Verbandsvorstand Der Verbandsvorstand ist satzungsgemäß mit fünf Mit-

gliedern zu besetzen.  

Der Verbandsvorstand setzte sich im Berichtsjahr wie 

folgt zusammen: 

Vom 01. Januar 2023  bis 31. Dezember 2023 

Verbandsvorsteher:  

Bürgermeister Hartmut Spogat, Fritzlar 

Stellvertretender Verbandsvorsteher:  

Bürgermeister Dr. Nico Ritz, Homberg 

Beisitzer:  

Bürgermeister Volker Steinmetz, Felsberg                 

(bis 06. August 2023) 

Bürgermeister Claus Steinmetz, Wabern                    

(ab 07. August 2023 interimsweise) 

Bürgermeister Frank Grunewald, Niedenstein 

Bürgermeister Thomas Petrich, Edermünde 

 

Verbandsversammlung Die Verbandsversammlung setzt sich aus jeweils einem 

Vertreter jeder Mitgliedsgemeinde zusammen. 

  

Stammkapital EUR 8.818.843,94 

 

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor. 
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Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg/Efze 

 

Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) 

 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen der Geschäftsleitung sowie  

individualisierte Offenlegung der Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und ei-

nen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftslei-

tung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es 

darüber hinaus schriftliche Weisungen des Über-

wachungsorgans zur Organisation für die Ge-

schäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Ge-

schäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelun-

gen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des 

Konzerns? 

Seit dem Jahr 2009 ist der in 2004 überarbeitete 

Geschäftsverteilungsplan in Kraft. Die Verteilung 

der Aufgaben und die Einbindung des Überwa-

chungsorgans entspricht den betrieblichen Erfor-

dernissen und ist sachgerecht.  

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Aus-

schüsse haben stattgefunden und wurden Nieder-

schriften hierüber erstellt? 

In 2023 fanden vier Vorstandssitzungen sowie eine 

Verbandsversammlung statt. Niederschriften hier-

über wurden erstellt und lagen uns vor. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontroll-

gremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG sind die 

einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Die Mitglieder der Betriebsleitung sind auskunftsge-

mäß in keinen Aufsichtsräten und Kontrollgremien i. 

S. d. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG tätig. 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Ge-

schäftsleitung, Überwachungsorgan) individuali-

siert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzern-

abschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezoge-

nen Komponenten und Komponenten mit langfristi-

ger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie 

wird dies begründet? 

Die Organe erhielten im Berichtsjahr lediglich Auf-

wandsentschädigungen. Die entsprechenden Be-

träge wurden im Anhang genannt.  
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens 

entsprechenden Organisationsplan, aus dem Orga-

nisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständig-

keiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Er-

folgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Ein Organisationsplan liegt vor und es wird danach 

verfahren. Aufbau, Arbeitsbereiche und Zuständig-

keiten sind geregelt und entsprechen den Bedürf-

nissen des Verbandes. Eine regelmäßige Überprü-

fung ist vorgesehen. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht 

nach dem Organisationsplan verfahren wird? 

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korrup-

tionsprävention ergriffen und dokumentiert? 

Solche Vorkehrungen sind dergestalt getroffen, als 

an Entscheidungsprozessen nach dem Organisati-

onsplan mehrere Personen beteiligt sind. Dies ist 

beispielsweise der Fall bei der Vergabe von Aufträ-

gen für Baumaßnahmen und ähnliche, die öffentlich 

ausgeschrieben werden. Die Anzahl der verantwort-

lich Beteiligten beläuft sich auf 5 Personen. Hinzu 

kommt, dass bei der Angebotsöffnung Vertreter 

mehrerer Firmen anwesend sind, die unter anderem 

die Höhe der Angebote notieren. 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanwei-

sungen für wesentliche Entscheidungsprozesse 

(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsab-

wicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und  

-gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 

dass diese nicht eingehalten werden? 

Grundsatzentscheidungen und Rahmengenehmi-

gungen werden im Zuge der Verabschiedung des 

Wirtschaftsplanes erteilt. Auftragsvergaben- und -

abwicklungen erfolgen unter Anwendung der ent-

sprechenden Vorschriften sowie nach Beschlussfas-

sung durch den Vorstand. Die Aufnahme von Kredi-

ten ist durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. 

Bei Ausschreibung von Krediten werden Banken und 

Kreditinstitute zur Angebotsabgabe aufgefordert. 

Die Vorgaben werden beachtet. 
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von 

Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)? 

Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsge-

mäß. 

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick 

auf Planungshorizont und Fortschreibung der Da-

ten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammen-

hänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unter-

nehmens? 

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen 

des Verbandes. 

b) Werden Planabweichungen systematisch unter-

sucht? 

Soweit wesentliche Planabweichungen entstehen, 

werden diese untersucht. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der 

Kostenrechnung der Größe und den besonderen 

Anforderungen des Unternehmens? 

Nach unseren Feststellungen entspricht das Rech-

nungswesen der Größe und den Anforderungen des 

Verbandes. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, 

welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und 

eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Die Liquidität wird laufend durch die Betriebsleitung 

sowie die Mitarbeiter innerhalb der Verbandskasse 

überwacht. Eine Überwachung der Kredite erfolgt 

durch den kaufmännischen Verwaltungsleiter. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zent-

rales Cash-Management und haben sich Anhalts-

punkte ergeben, dass die hierfür geltenden Rege-

lungen nicht eingehalten worden sind? 

Aufgrund der Größe und Struktur des Verbandes ist 

ein zentrales Cash-Management nicht einzurichten. 

Vgl. hierzu auch 3d). 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und 

zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das 

bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass aus-

stehende Forderungen zeitnah und  

effektiv eingezogen werden? 

Die Erhebung der Wassergebühren erfolgt viertel-

jährlich über Abschlagszahlungen durch Anforde-

rung in Festsetzungsbescheiden. In den übrigen Be-

reichen ist durch Anweisung an die jeweiligen Sach-

bearbeiter eine zeitnahe Abrechnung angeordnet. 

Der Zahlungseingang wird überwacht und ggf. über 

das bestehende Mahnwesen eingefordert. 
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des 

Unternehmens/Konzerns und umfasst es  

alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernberei-

che? 

Ein Controlling bildet sich aus dem Rechnungswe-

sen ab. Durch Installation von betriebswirtschaftli-

chen Auswertungen ist ein unterjähriges Berichts-

wesen gewährleistet. 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen 

eine Steuerung und/oder Überwachung der Toch-

terunternehmen und der Unternehmen, an denen 

eine wesentliche Beteiligung besteht? 

Die Beantwortung entfällt, da keine Tochterunter-

nehmen vorliegen. 

  

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und 

Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen 

ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Ri-

siken rechtzeitig erkannt werden können? 

Es erfolgt eine Risikominimierung durch Trendanaly-

sen und Auswertung des Verbraucherverhaltens. 

Darüber hinaus erfolgen ständige Liquiditätskon-

trollen. Durch geringeren Wasserverbrauch und wei-

testgehend unveränderliche Kosten wird die Höhe 

der Gebühren bzw. deren Anpassung beobachtet. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeig-

net, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhalts-

punkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durch-

geführt werden? 

Gegenwärtig bilden diese Maßnahmen ein für die 

Risikofrüherkennung geeignetes Instrumentarium. 

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? Die Maßnahmen sind im Zusammenhang mit ihrer 

praktischen Durchführung dokumentiert. Die Durch-

führung der betreffenden Maßnahmen ist aufgrund 

der Aufgabenverteilung sichergestellt. Prüfungsbe-

richte des Rechnungsprüfungsamtes liegen vor. 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kon-

tinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Ge-

schäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen 

und Funktionen abgestimmt und angepasst? 

Eine Anpassung von Maßnahmen und Geschäfts-

prozessen erfolgt bedarfsweise. 
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Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

Die Beantwortung des Fragenkreises entfällt, da entsprechende Finanzinstrumente nicht eingesetzt werden. 

  

Fragenkreis 6: Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unterneh-

mens/Konzerns entsprechende Interne Revi-

sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenstän-

dige Stelle oder wird diese Funktion durch eine an-

dere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

Eine interne Revision ist als eigenständige Stelle 

nicht eingerichtet. Die Aufsicht über die Kassenver-

waltung ist nach § 21 der Verbandssatzung dem 

Verbandsvorsteher übertragen. Die Überwachung 

der Ordnungsmäßigkeit von Rechnungen, Rech-

nungsanweisungen und Rechnungsprüfungen insbe-

sondere auf sachliche und rechnerische Richtigkeit 

unterliegt dem jeweiligen Sachbearbeiter und wer-

den fortlaufend durchgeführt. Im Wirtschaftsjahr 

2023 fanden darüber hinaus zwei unvermutete Kas-

senprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt 

des Schwalm-Eder-Kreises statt. 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/ 

Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Be-

steht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessen-

konflikten? 

 

 

 

 

 

 

 

Entfällt, vgl. Antwort a). 
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c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwer-

punkte der Internen Revision/Konzernrevision im 

Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentli-

che miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. 

Trennung von Anweisung und Vollzug) organisato-

risch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision 

das letzte Mal über Korruptionsprävention berich-

tet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte 

vor? 

Entfällt, vgl. Antwort a). 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwer-

punkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt? 

Entfällt, vgl. Antwort a). 

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemer-

kenswerte Mängel aufgedeckt und um welche han-

delt es sich? 

Entfällt, vgl. Antwort a). 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststel-

lungen und Empfehlungen der Internen Revi-

sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert 

die Interne Revision/Konzernrevision die Umset-

zung ihrer Empfehlungen? 

Entfällt, vgl. Antwort a). 

  

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-

schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des 

Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vor-

herige Zustimmung des Überwachungsorgans zu 

zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und 

Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 

 

Wir haben keine Feststellungen getroffen, dass Zu-

stimmungen bei zustimmungsbedürftigen Rechts-

geschäften nicht eingeholt worden wären. 



 

34016/2023 Strecker Berger + Partner mbB Anlage VII 

Seite 7 

 

�

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der 

Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans 

die Zustimmung des Überwachungsorgans einge-

holt? 

Solche Kredite wurden nicht gewährt. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle 

zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, 

aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte 

Maßnahmen vorgenommenen worden sind (z. B. 

Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Vorgehensweisen in diesem Sinn haben wir nicht 

festgestellt. Aufgrund des angewendeten Planungs-

prozesses ist dies auch weitestgehend ausge-

schlossen. 

 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Ge-

schäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und 

bindende Beschlüssen des Überwachungsorgans 

übereinstimmen? 

Solche Anhaltspunkte haben sich während unserer 

Prüfung nicht ergeben. 

  

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligun-

gen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlage-

werte und Vorräte) angemessen geplant und vor 

Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Fi-

nanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Nach unseren Feststellungen erscheinen die, den In-

vestitionen vorausgehenden Planungsverfahren, an-

gemessen und berücksichtigen auch Untersuchun-

gen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit 

sowie mögliche Risiken. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Un-

terlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht 

ausreichend waren, um ein Urteil über die Ange-

messenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Er-

werb bzw. Veräußerung von Grundstücken  

oder Beteiligungen)? 

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Bei 

geplanten Investitionen werden stets mehrere An-

gebote eingeholt bzw. Ausschreibungen nach VOB 

vorgenommen. 
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c) Werden Durchführung, Budgetierung und Verände-

rung von Investitionen laufend überwacht und Ab-

weichungen untersucht? 

Eine derartige Überwachung erfolgt im Zusammen-

hang mit dem Planungswesen und den laufenden 

Beschlüssen des Verbandsvorstandes. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen we-

sentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in 

welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Bei den Investitionen handelt es sich in der Regel 

um Baumaßnahmen zur Erweiterung bzw. Sicherung 

der Wasserversorgungsanlagen. Sowohl Über-

schreitungen, als auch Unterschreitungen der Auf-

tragssummen ergeben sich aus den jeweiligen örtli-

chen Verhältnissen, die z. T. erst nach Baubeginn be-

kannt werden können. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- 

oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung 

der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Wir haben keine Feststellungen getroffen, dass Lea-

sing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöp-

fung der Kreditlinien abgeschlossen wurden. 

 

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße 

gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VgV, 

EU-Regelungen) ergeben? 

Die Jahresaufträge für Reparaturleistungen werden 

nur beschränkt in mehrjährigem Rhythmus ausge-

schrieben. 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberege-

lungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. 

auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) ein-

geholt? 

 

 

 

 

 

Konkurrenzangebote werden, soweit diese im Hin-

blick auf das Auftragsvolumen angemessen erschei-

nen, eingeholt. 
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Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht 

erstattet? 

Die Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

erfolgt bei jeder Sitzung nach Bedarf. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick 

in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-

mens/Konzerns und in die wichtigsten Unterneh-

mens-/Konzernbereiche? 

Nach unseren Feststellungen vermitteln die Be-

richte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaft-

liche Lage des Verbandes und dessen wichtigster 

Teilbereiche. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche 

Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? 

Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche 

oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Ge-

schäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen 

oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde 

hierüber berichtet? 

Eine Unterrichtung des Überwachungsorgans über 

wesentliche Vorgänge ist grundsätzlich gegeben. 

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-

mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle oder auch er-

kennbare Fehldispositionen haben wir nicht festge-

stellt. 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Kon- 

zernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen 

besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Es lagen keine besonderen Berichtswünsche vor. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Be-

richterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unter-

nehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen 

ausreichend war? 

Es liegen hierfür keine Anhaltspunkte vor. 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein ange-

messener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt 

und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem 

Überwachungsorgan erörtert? 

Eine Directors-and-Officers-Versicherung ist nicht 

abgeschlossen worden. 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Ge-

schäftsleitung oder des Überwachungsorgans ge-

meldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwa-

chungsorgan offengelegt worden? 

Es bestanden im Geschäftsjahr keine Interessens-

konflikte dieser Art. 
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Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht 

betriebsnotwendiges Vermögen? 

Nach unseren Feststellungen besteht kein nicht be-

triebsnotwendiges Vermögen. 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? Auffälligkeiten bei den Beständen sind im Berichts-

jahr nicht vorgekommen. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Ver-

mögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen 

Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrs-

werte der Vermögensgegenstände wesentlich be-

einflusst wird? 

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte erge-

ben. 

 

Fragenkreis 12: Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen 

und externen Finanzierungsquellen zusammen? 

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden 

wesentlichen Investitionsverpflichtungen  

finanziert werden? 

Die Kapitalstruktur setzt sich zu 12,6 % aus internen 

(Eigenkapital) und zu 87,4 % aus externen Finanzie-

rungsquellen (Fremdkapital) zusammen. Die Investi-

tionsverpflichtungen werden mit Fremdkapital und 

eigenen Mitteln aus Gebühren im Rahmen des Wirt-

schaftsplans finanziert.  

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, 

insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen 

wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Es besteht kein Konzern. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-

/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentli-

chen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte er-

geben, dass die damit verbundenen Verpflichtun-

gen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet 

wurden? 

Der Verband hat in 2023 einen Investitionszuschuss 

für eine Ladestation für E-Fahrzeuge von der öffent-

lichen Hand bekommen. 

 

Es liegen hierfür keine Anhaltspunkte vor. 
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer 

evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung? 

Das Eigenkapital ohne Sonderposten beträgt  

TEUR 7.990,0 und ergibt einen Anteil am Gesamtka-

pital von 12,6 %. Unter Berücksichtigung von 2/3 der 

Sonderposten und Ertragszuschüsse ergibt sich ein 

wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von  

TEUR 11.574,7 (= 18,2 %). Finanzierungsprobleme 

aufgrund der Eigenkapitalausstattung haben wir 

nicht festgestellt. 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüt-

tungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaft-

lichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Über die Verwendung des Verlustes in Höhe von 

TEUR 828,7 ist noch zu beschließen. 

 

 

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unterneh-

mens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunter-

nehmen zusammen? 

Es liegen keine Segmente vor. 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmali-

gen Vorgängen geprägt? 

Es lagen keine einmaligen Vorgänge vor.  

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentli-

che Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen 

zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Ge-

sellschaftern eindeutig zu unangemessenen Kondi-

tionen vorgenommen werden? 

Es liegt kein Konzern vor. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preis-

rechtlich erwirtschaftet? 

Eine Konzessionsabgabe wird nicht gezahlt. 
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Ver-

mögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, 

und was waren die Ursachen der Verluste? 

Nach unseren Feststellungen gab es keine verlust-

bringenden Geschäfte. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Ver-

luste zu begrenzen und um welche Maßnahmen 

handelt es sich? 

Vgl. Antwort a). 

 

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung  

der Ertragslage 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? In 2023  konnten die gestiegenen Sanierungskosten 

und die, durch die hohen Investitionen, gestiegenen 

Abschreibungen sowie die deutlich gestiegenen Fi-

nanzierungskosten / Zinsaufwand erneut nicht kom-

pensiert werden. 
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b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind 

beabsichtigt, um die Ertragslage des Unterneh-

mens zu verbessern? 

Um die Auslastung der Verbandsanlagen bzw. der 

Fördermöglichkeiten im Verhältnis zum  

Kostenaufkommen weiter zu verbessern, werden 

Möglichkeiten der Verbandserweiterung bzw.  

zusätzliche Wasserlieferungen an Fremdbezieher 

fortlaufend geprüft. Der Absatz wurde nachhaltig 

durch die Aufnahme der Wasserlieferung  

ab 01. November 2016 an die Stadt Melsungen ge-

mäß dem Wasserlieferungsvertrag vom 

22. März 2016 verbessert. 

Bei den weiter steigenden Personalkosten und den 

hohen Investitionen in die Sachanlagen ist eine wei-

tere Anpassung des Wasserpreises in den Ver-

bandskommunen notwendig. Eine Anpassung in 

Höhe von EUR 0,20 je Kubikmeter ist zum 01. Juli 

2021 erfolgt. Eine weitere Erhöhung um EUR 0,30 je 

Kubikmeter ist zum 01. Juli 2023 erfolgt. 

In 2022 wurden insgesamt drei Wasserlieferungs-

verträge bezüglich des Wasserpreises angepasst. 

Die Erhöhung beträgt EUR 0,07 je cbm für Kirchberg 

sowie jeweils EUR 0,20 je cbm für Baunatal und für 

die VW-Kraftwerk GmbH. 

Zum 01. Juli 2024 erfolgte eine weitere Erhöhung 

des Wasserpreises um EUR 0,40 je Kubikmeter. 
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Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg/Efze 

 

Erläuterungen zu den einzelnen Posten  

der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Aufgliederung und Erläuterung der Bilanz zum 31. Dezember 2023 

 

Aktiva 

 

A. Anlagevermögen   

    

 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände   

    

 

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-

rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

solchen Rechten und Werten EUR 126.690,44 

  VJ: EUR 169.080,44 

 

Entwicklung: 

2023
EUR

Stand 01.01.2023 169.080,44
Zugänge 6.802,78
Abschreibungen 49.192,78
Stand 31.12.2023 126.690,44
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II. Sachanlagen   

    

 

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-

schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken EUR 1.638.429,94 

  
Vj: EUR 1.689.928,94 

 
 

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten EUR 7.523,15 

  Vj: EUR 7.523,15 

   

3. Wassergewinnungsanlagen EUR 4.186.938,00 

  Vj: EUR 3.596.096,00 

   

4. Verteilungsanlagen EUR 34.816.726,45 

  Vj: EUR 33.412.134,48 

 

5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EUR 431.452,00 

  Vj: EUR 447.325,00 

 

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau EUR 9.596.309,65 

Vj: EUR 6.345.638,92 
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Aufgliederung und Entwicklung: 

Stand 
01.01.2023

Zugänge / 
Abgänge (-)

Um-
buchungen

Abschrei-
bungen

Stand 
31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR

1. Grundstücke, grund-
stücksgleiche Rechte und 
Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden 
Grundstücken 1.689.928,94 17.890,00 0,00 69.389,00 1.638.429,94

2. Grundstücke und
grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten 7.523,15 0,00 0,00 0,00 7.523,15

3. Wassergewinnungsanlagen 3.596.096,00 295.748,33 589.041,21 293.947,54 4.186.938,00
4. Verteilungsanlagen 33.412.134,48 370.677,96 2.649.752,11 1.615.838,10 34.816.726,45
5. Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung 447.325,00 100.691,24 0,00 116.564,24 431.452,00
6. Geleistete Anzahlungen und 

Anlagen im Bau 6.345.638,92 6.489.464,05 -3.238.793,32 0,00 9.596.309,65
45.498.646,49 7.274.471,58 0,00 2.095.738,88 50.677.379,19

 
 
 
B. Umlaufvermögen   

    

 

I. Vorräte   

    

 

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe EUR 863.239,84 

  VJ: EUR 819.372,77 

Der Ausweis der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfasst im Wesentlichen Bau- und Installationsstoffe. 

 

2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen EUR 227.056,11 

  
Vj: EUR 245.532,99 

 

Unter dieser Position werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen für die im Bau befindlichen 

Hausanschlüsse sowie Reparaturarbeiten an Hausanschlüssen ausgewiesen. 
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II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   

    

 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EUR 2.742.274,84 

  Vj: EUR 2.551.609,23 

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 

EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00) 

 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen: 

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

Noch nicht abgelesener Wasserverbrauch (Abgrenzung) 2.147.096,00 1.978.003,00
Forderungen aus Wasserlieferungen 568.956,41 446.103,14
Forderungen aus Installationen und sonstigen Lieferungen 
und Leistungen 111.038,16 209.251,13
Einzelwertberichtigungen -80.017,13 -77.035,48
Pauschalwertberichtigungen -4.798,60 -4.712,56

2.742.274,84 2.551.609,23

 
Die Forderungen sind durch Saldenlisten bzw. Abrechnungsunterlagen nachgewiesen. 

�  



�

34016/2023 Strecker Berger + Partner mbB Anlage VIII 

Seite 5 

 

�

2. Eingeforderte ausstehende Einlagen EUR 1.081.056,18 

  Vj: EUR 962.913,62 

 

Die Verbandsversammlung hat in Ihrer Sitzung am 14. Dezember 2022 im Rahmen des Wirtschaftsplans 2023 

die Aufstockung des Eigenkapitals um EUR 300.000,00 beschlossen. Unter Bezugnahme auf § 30 und § 31 Abs. 

3 und 4 der Verbandssatzung ist das aufzubringende Eigenkapital je zur Hälfte nach dem Verhältnis der gelie-

ferten Wassermenge und der versorgten Einwohner aufzubringen. Maßgebend sind jeweils die Wassermenge 

und die Einwohner der letzten drei Jahre. 

 

Die eingeforderten ausstehenden Einlagen haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt: 

Stand 
01.01.2023

Kapitalauf- 
stockung     

2023
Verrechnung  

2023
Stand 

31.12.2023
EUR EUR EUR EUR

Fritzlar 303.909,22 65.922,11 45.375,61 324.455,72
Homberg 35.570,13 64.751,13 28.651,09 71.670,17
Felsberg 88.772,15 44.669,56 54.717,01 78.724,70
Borken 55.949,61 9.796,11 1.982,69 63.763,03
Gudensberg 94.980,78 9.707,69 3.810,42 100.878,05
Edermünde 229.132,83 33.987,42 11.050,15 252.070,10
Knüllwald 0,00 9.985,94 9.985,94 0,00
Malsfeld 16.790,14 831,92 0,00 17.622,06
Frielendorf 0,00 4.926,25 4.926,25 0,00
Wabern 89.894,70 34.331,19 15.947,33 108.278,56
Niedenstein 47.914,06 21.090,68 5.410,95 63.593,79

962.913,62 300.000,00 181.857,44 1.081.056,18

 

Die Verrechnung beinhaltet fällige Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen der Verbandsgemeinden im Sinne 

von § 35 Abs. 2 der Verbandssatzung. 
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3. Forderungen gegen Verbandsmitglieder EUR 45.111,33 

  Vj: EUR 86.308,26 

 

Die Forderungen an Verbandsmitglieder beinhalten unter anderem Ansprüche aus durchgeführten Baumaßnah-

men im Bereich der Ortsnetze, aus Wasserlieferungen, aus der Erhebung und Abwicklung von Abwassergebüh-

ren sowie aus der Bereitstellung von Zählerdaten.  

 

4. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 548.882,56 

  Vj: EUR 499.371,39 

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 

EUR 625,00 (i. V. EUR 625,00) 

Zusammensetzung:  

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

Umsatzsteuerforderung 519.245,58 411.773,09
Vorsteuer im Folgejahr abzugsfähig 27.162,82 81.281,81
Genossenschaftsanteile 625,00 625,00
Gewerbesteuer 2020 0,00 208,00
Gewerbesteuer 2021 652,00 652,00
Gewerbesteuer 2022 652,00 652,00
Debitorische Kreditoren 266,02 233,41
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 2021 0,00 4,09
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 2022 4,09 4,09
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 2023 2,51 0,00
Übrige 272,54 3.937,90

548.882,56 499.371,39

�
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III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und 

Schecks EUR 7.300.106,10 

  Vj: EUR 5.718.198,25 

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

Guthaben bei Kreditinstituten 7.298.087,51 5.715.620,80
Kasse 2.018,59 2.577,45

7.300.106,10 5.718.198,25

 

Die Kassenbestände sind durch Kassenprotokolle und das Bankguthaben durch auf den Stichtag lautende Kon-

toauszüge nachgewiesen. 

 

C. Rechnungsabgrenzungsposten EUR 20.685,58 

  Vj: EUR 17.962,49 
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Passiva 

 

A. Eigenkapital   

    

 

I. Stammkapital EUR 8.818.843,94 

  VJ: EUR 8.570.961,43 

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt: 

2023
EUR

Stand am 01.01.2023 8.570.961,43
- Erhöhung Eigenkapital 2023 300.000,00
- Jahresverlust 2022 -52.117,49
Stand am 31.12.2023 8.818.843,94

 

II. Jahresgewinn/Jahresverlust EUR -828.686,22 

  Vj: EUR -52.117,49 

 

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse EUR 5.212.872,00 

  Vj: EUR 5.161.808,00 

Entwicklung: 

Stand 
01.01.2023 Zuführung Auflösung

Stand 
31.12.2023

EUR EUR EUR EUR
 

BKZ Erweiterung Ortsnetze 2.163.163,00 49.238,29 87.692,29 2.124.709,00
BKZ aus Mitteln der Grundwasserabgabe 619.453,00 0,00 39.124,00 580.329,00
BKZ Übrige 2.238.439,00 226.409,07 90.739,07 2.374.109,00
Investitionszuschüsse 140.753,00 900,00 7.928,00 133.725,00

5.161.808,00 276.547,36 225.483,36 5.212.872,00

 

Es handelt sich hierbei um Baukostenzuschüsse. Die nach dem 31. Dezember 2002 vereinnahmten werden ana-

log zu der Abschreibung des bezuschussten Gegenstandes aufgelöst.�  
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C. Ertragszuschüsse EUR 164.682,00 

  Vj: EUR 194.034,00 

Entwicklung: 

Stand 
01.01.2023 Zuführung Auflösung

Stand 
31.12.2023

EUR EUR EUR EUR

Ertragszuschüsse Verbraucher 194.034,00 0,00 29.352,00 164.682,00

 

Die erfolgswirksame Auflösung der Zuschüsse wird gemäß § 23 Abs. 3 EigBGes bis 2002 mit 5,0 % p. a. und ab 

2003 mit 2,5 % p. a. vorgenommen. 

 

D. Rückstellungen   

    

 

1. Sonstige Rückstellungen EUR 158.004,38 

  Vj: EUR 157.913,31 

Entwicklung: 

Stand 
01.01.2023 Verbrauch Auflösung Zuführung Abzinsung

Stand 
31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Aufbewahrungs-
rückstellung 69.022,29 69.022,29 0,00 88.026,30 0,00 88.026,30

2. Jahresabschluss-
kosten intern 23.227,30 23.227,30 0,00 24.970,38 0,00 24.970,38

3. Prüfungs- und
Veröffentlichungskosten 32.290,00 30.890,00 0,00 16.600,00 0,00 18.000,00

4. Jubiläumszuwendungen 12.629,61 12.629,61 0,00 12.384,37 0,00 12.384,37
5. Urlaubs-/Gleitzeit-

/Überstunden-
verpflichtung 20.744,11 20.744,11 0,00 14.623,33 0,00 14.623,33

157.913,31 156.513,31 0,00 156.604,38 0,00 158.004,38
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Die Rückstellungen sind durch Berechnungen und sonstige Unterlagen ordnungsgemäß nachgewiesen. Der 

Rückstellungsverbrauch im Berichtsjahr erfolgte bestimmungsgemäß. 

Die Zuführungen im Berichtsjahr wurden in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen vorgenommen. 

 

Aufbewahrungsrückstellung 

Die Aufbewahrungsrückstellung berücksichtigt die öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Aufbewahrung von 

Geschäftsunterlagen gemäß dem BFH-Urteil vom 19. August 2008. 

Jahresabschlusskosten intern 

Die Rückstellung für die internen Aufwendungen der Jahresabschlusserstellung beinhalten die Personalaufwen-

dungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 im Herbst 2024 entstanden sind. 

Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 

Die Rückstellung beinhaltet die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 sowie für die Erstel-

lung der E-Bilanz und der Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärung 2022 und 2023. 

Jubiläumszuwendungen 

Die Mitarbeiter des Gruppenwasserwerks Fritzlar-Homberg haben nach 25 bzw. 40 Jahren Dienstzugehörigkeit 

einen Anspruch auf die Zahlung eines Jubiläumsgeldes. Die Verpflichtung zur Zahlung der Gelder wird in dieser 

Rückstellung berücksichtigt.  

Überstunden-, Gleitzeit- und Urlaubsverpflichtungen 

Die Rückstellung für Überstunden-, Gleitzeit- und Urlaubsverpflichtungen setzt sich zusammen aus noch nicht 

genommenem Urlaub in Höhe von TEUR 6,2 sowie aus noch bestehenden Ansprüchen aus Überstunden in Höhe 

von TEUR 3,4 und Gleitzeit in Höhe von TEUR 5,0 jeweils einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversiche-

rung. 
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E. Verbindlichkeiten   

    

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR 45.383.090,63 

  Vj: EUR 37.530.538,11 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

EUR 1.557.091,82 (i. V. EUR 1.176.449,47) 

Zusammensetzung: 

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

Darlehen 45.341.512,84 37.486.233,58
Zinsabgrenzung 41.577,79 44.304,53

45.383.090,63 37.530.538,11

 

Im Berichtsjahr 2023 betrug die Darlehenstilgung EUR 1.327.015,74 und die Darlehensneuaufnahme 

EUR 9.182.295,00. 

 

2. Erhaltene Anzahlungen EUR 1.925.609,53 

  Vj: EUR 1.972.494,40 

 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
EUR 1.925.609,53 (i. V. EUR 1.972.494,40) 
 

Zusammensetzung: 

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

Abschlagszahlungen Wasserlieferungen 1.872.931,88 1.902.316,75
Anzahlungen auf Hausanschlüsse 52.677,65 70.177,65

1.925.609,53 1.972.494,40

�
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3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EUR 1.292.852,17 

  Vj: EUR 1.529.451,65 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  

EUR 1.292.852,17 (i. V. EUR 1.529.451,65) 

Die Verbindlichkeiten wurden durch eine Saldenliste zum Bilanzstichtag nachgewiesen.  

 

4. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern EUR 1.319.870,35 

  Vj: EUR 1.390.325,24 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  

EUR 202.209,69 (i. V. EUR 178.490,33) 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern setzten sich wie folgt zusammen: 

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

a) Verbindlichkeiten aus Darlehen 369.908,48 449.486,16
b) Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen 937.494,05 912.043,63
c) Verbindlichkeiten aus laufenden Abrechnungen 12.467,82 28.795,45

1.319.870,35 1.390.325,24

 

�  
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zu a): 

Gemäß § 35 der Verbandssatzung haben die Mitglieder dem Verband die Ortsnetzerweiterungen und einen Teil 

der in ihrem Versorgungsgebiet anfallenden Aufwendungen für die Sanierung der Ortsnetzleitungen durch die 

Bereitstellung von Darlehen zu finanzieren. Der maßgebende Prozentsatz für die Sanierungen ist ebenso jährlich 

in der Satzung über die Feststellung des Wirtschaftsplanes festzulegen, wie die Konditionen über die Rückzah-

lung. Für das Berichtsjahr wurde ein Prozentsatz von 20 v. H. und eine Rückzahlung in vier Jahresraten beschlos-

sen. 

 

Die aus diesen Darlehen bestehenden Verbindlichkeiten entwickelten sich wie folgt: 

Stand 
01.01.2023

Auszahlungen 
2023 Tilgungen 2023

Stand 
31.12.2023

EUR EUR EUR EUR

Homberg 56.178,59 0,00 28.089,30 28.089,29
Felsberg 125.431,92 9.036,91 53.392,65 81.076,18
Frielendorf 16.533,27 0,00 16.533,27 0,00
Gudensberg 3.772,69 0,00 3.772,69 0,00
Borken 5.774,81 0,00 1.924,94 3.849,87
Niedenstein 20.811,36 0,00 5.202,84 15.608,52
Wabern 40.988,41 0,00 15.537,45 25.450,96
Fritzlar 117.600,51 113.595,10 43.666,34 187.529,27
Knüllwald 47.240,79 0,00 23.191,60 24.049,19
Edermünde 15.153,81 0,00 10.898,61 4.255,20

449.486,16 122.632,01 202.209,69 369.908,48
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zu b): 

Bei den Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen war im Berichtsjahr folgende Entwicklung ersichtlich: 

 

Stand 
01.01.2023

Zuführung 
2023

Verrechnung 
2023

Stand 
31.12.2023

EUR EUR EUR EUR

Wabern 117.064,92 15.947,33 15.947,33 117.064,92
Niedenstein 99.578,11 5.410,95 5.410,95 99.578,11
Frielendorf 148.234,51 16.698,60 4.926,25 160.006,86
Gudensberg 0,00 3.810,42 3.810,42 0,00
Borken 21.727,47 1.982,69 1.982,69 21.727,47
Edermünde 0,00 11.050,15 11.050,15 0,00
Felsberg 0,00 54.717,01 54.717,01 0,00
Fritzlar 0,00 45.375,61 45.375,61 0,00
Homberg 464.034,92 28.651,09 28.651,09 464.034,92
Knüllwald 61.403,70 23.664,01 9.985,94 75.081,77

912.043,63 207.307,86 181.857,44 937.494,05

 

 

5. Sonstige Verbindlichkeiten EUR 181.940,19 

  Vj: EUR 113.587,28 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  

EUR 181.940,19 (i. V. EUR 113.587,28) 

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen kreditorische Debitoren, Lohnsteuer sowie Abgrenzung von Zins und 

Tilgung. 

 

F. Rechnungsabgrenzungsposten EUR 3.403,20 

  Vj: EUR 0,00 

Es handelt sich hierbei um eine im Jahr 2023 vereinnahmte Miete für das Jahr 2024. 

 

 

�  
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Aufgliederung und Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung  

für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 

 

1. Umsatzerlöse EUR 8.684.948,88 

  Vj: EUR 8.757.026,15 

2023 2022
EUR EUR

a) Erlöse aus Wasserverkauf 8.092.253,92 8.053.365,04
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 29.352,00 36.831,00
c) Sonstige Umsatzerlöse 563.342,96 666.830,11

8.684.948,88 8.757.026,15

 

a) Erlöse aus Wasserverkauf: 

2023 2022
EUR EUR

Gruppe Kirchberg 1.648.451,90 1.528.328,00
Gruppe Remsfeld 418.555,30 404.570,20
Gruppe Felsberg 681.364,30 673.918,60
Gruppe Haarhausen 1.149.409,20 1.128.712,40
Gruppe Knüll 79.828,40 77.926,40
Kernstadt Fritzlar 1.056.774,20 979.339,60
Kernstadt Homberg 812.055,40 760.827,40
Kernstadt Niedenstein 189.094,60 177.818,00
Kernort Wabern 256.834,50 244.822,00
Löschwassereinsatz 92.450,00 86.000,00
Stadt Gudensberg 192.829,50 190.758,75
Stadt Baunatal 829.174,25 831.850,40
Stadt Melsungen 207.195,80 210.513,10
VW Kraftwerk 124.170,80 406.090,10
Sonstige Wasserlieferungen 35.329,06 33.840,96
Miete Haus- und Großwasserzähler 307.397,71 307.766,13
Miete Standrohrwasserzähler 11.339,00 10.283,00

8.092.253,92 8.053.365,04

 

 

In 2023  betrug der Wasserpreis gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung zum WPL des Wasserverbandes Gruppenwas-

serwerk Fritzlar-Homberg bis zum 30. Juni 2023 unverändert EUR 2,00 je Kubikmeter. Ab dem 01. Juli 2023 

betrug der Wasserpreis EUR 2,30 je Kubikmeter. 
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b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse: 

Hierbei handelt es sich um die erfolgswirksame Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse. 

 

c) Sonstige Umsatzerlöse: 

2023 2022
EUR EUR

Hausanschlussreparaturen und -stilllegung 443.286,83 608.522,26
Materialverkauf 84.008,50 43.690,85
Schadenersatzleistungen 3.437,55 4.455,72
Miet- und Pachterträge 11.528,42 5.842,44
Übriges 21.081,66 4.318,84

563.342,96 666.830,11

 

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen 

und unfertigen Erzeugnissen EUR -18.476,88 

  Vj: EUR 120.282,20 

 

3. Andere aktivierte Eigenleistungen EUR 20.454,71 

  Vj: EUR 31.668,96 
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4. Sonstige betriebliche Erträge EUR 365.089,19 

  Vj: EUR 355.942,42 

Zusammensetzung:

2023 2022
EUR EUR

Erträge aus der Auflösung Sonderposten 225.483,36 218.541,67
Bereitstellung Zählerdaten/Umlage Kanaldaten 50.604,60 37.044,31
Einsatz von Spülwasser 28.420,87 25.615,81
Versicherungsentschädigungen 11.952,08 6.979,50
Periodenfremde Erträge 34.508,85 34.655,61
Mahngebühren 4.582,50 5.347,97
Erträge aus Anlagenabgängen 164,62 13.172,47
Investitionszuschüsse 0,00 6.000,00
Verrechnete Sachbezüge 5.101,63 2.637,97
Übrige Erträge 4.270,68 5.947,11

365.089,19 355.942,42

  

Im Geschäftsjahr 2023 sind periodenfremde Erträge durch die Stromsteuererstattung 2021 in Höhe von                

TEUR 27,9 enthalten. 

�  
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5. Materialaufwand   

    

 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 

bezogene Waren EUR 1.375.619,03 

  Vj: EUR 1.456.808,53 

    

2023 2022
EUR EUR

Energiekosten 1.000.848,01 1.223.884,29
Materialeinsatz 389.521,22 248.473,57
Filter-/Spülmaterial 10.724,87 25.477,06
Skontoerlöse -25.475,07 -41.026,39

1.375.619,03 1.456.808,53

 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen EUR 1.513.492,06 

  Vj: EUR 1.604.149,02 

    

2023 2022
EUR EUR

Fremdleistungen 1.282.635,37 1.143.649,79
Hausanschlusserstellungen 190.739,97 329.300,89
Durchleitungsentgelte 40.116,72 131.198,34

1.513.492,06 1.604.149,02
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6. Personalaufwand   

    

 

a) Löhne und Gehälter EUR 2.310.434,94 

  Vj: EUR 2.173.337,51 

 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und für Unterstützung EUR 661.391,23 

  Vj: EUR 657.227,77 

davon für Altersversorgung: 

EUR 176.299,87 (i. V. EUR 174.370,70) 

 

7. Abschreibungen EUR 2.144.931,66 

  Vj: EUR 2.080.167,68 

Hierzu verweisen wir auf den in Anlage III enthaltenen Anlagennachweis. 
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8. Sonstige betriebliche Aufwendungen EUR 1.077.651,00 

  Vj: EUR 820.469,32 

2023 2022
EUR EUR

Büro- und Portokosten 183.217,97 159.531,03
Kfz-Kosten 170.631,85 130.469,61
Versicherungen 97.572,03 95.891,24
Periodenfremde Aufwendungen 182.951,29 64.700,63
Prüfungs- und Beratungskosten 49.942,13 31.104,60
Nebenkosten des Geldverkehrs 9.314,67 12.331,91
Forderungsverluste 15.756,47 9.380,38
Fortbildungskosten 34.993,50 9.619,50
Fremdleistungen EDV 68.999,17 59.801,27
Verbandsvorsteher 3.600,00 3.600,00
Reisekosten 10.784,00 8.369,72
Verbandsvorstand 551,00 897,50
Verbandsversammlung 327,95 281,40
Bewirtungskosten 1.757,08 2.954,94
Entschädigungen 5.626,73 3.979,66
Wertberichtigungen von Forderungen 3.067,69 7.932,78
Auflösung Löschwasser 98.921,50 92.020,00
Verluste aus Anlagenabgängen 9.969,00 2,00
Übrige Aufwendungen 129.666,97 127.601,15

1.077.651,00 820.469,32
�

 

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge EUR 3.146,15 

  Vj: EUR 905,15 

�  
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10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen EUR 785.836,73 

  Vj: EUR 511.283,38 

2023 2022
EUR EUR

Darlehenszinsen Kreditinstitute 780.722,62 505.638,33
Darlehenszinsen Verbandsgemeinden 5.098,17 5.626,44
Auflösung Disagio 15,94 18,61

785.836,73 511.283,38

 

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR -0,12 

  Vj: EUR -0,50 

 

12. Ergebnis nach Steuern EUR -814.194,48 

  VJ: EUR -37.617,83 

 

13. Sonstige Steuern EUR 14.491,74 

  VJ: EUR 14.499,66 

 

14. Jahresgewinn/Jahresverlust EUR -828.686,22 

  VJ: EUR -52.117,49 
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